
  

Anlage 

Verhaltensregeln und Hygienekonzept der Erich Kästner-Schule 

 hinsichtlich Corona (Stand 12.08.2020) 

 

Bürstadt, den 14.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag, den 17.08.2020 beginnt das neue Schuljahr. Wir hoffen, dass alle schöne Ferien 

hatten und gesund zum ersten Schultag erscheinen. Allerdings sind einige bestimmt in Länder 

gereist, die als Risikogebiete eingestuft werden.  

Diese Schülerinnen und Schüler bitten wir, sofern die Rückkehr keinen 14 Tage zurückliegt 

bzw. ein negativer Covid-19-Test vorliegt, am Montag nicht zum Unterricht zu erscheinen, 

sondern sich telefonisch in Sekretariat zu melden.  

Zu den Risikogebieten zählen unter anderem: Teile von Rumänien, Belgien (Provinz 

Antwerpen), Bulgarien (Oblaste Blagoevgrad, Dobritch, Varna), Luxemburg, Teile Spaniens 

(Aragon, Baskenland, Katalonien, Madrid, Navarra), Türkei, Ukraine. 

Es ist wirklich wichtig, dass Sie sich, wenn Sie aus einem Corona-Risikogebiet kommen, auch 

an diese Bestimmungen halten. Sie gefährden sonst andere! Helfen Sie bitte mit, das 

Infektionsgeschehen bei uns so klein wie möglich zu halten! 

Bitte beachten Sie auch beiliegende Hinweise:  

 Im gesamten Schulbereich ist das Tragen von Masken (Nasen- und Mundschutz über das 

Kinn hinaus) nun Pflicht. Die Masken dürfen erst abgesetzt werden, wenn die SchülerInnen 

und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer auf ihren Plätzen im jeweiligen Unterrichtsraum 

sitzen. 

 Der Verwaltungstrakt (Sekretariat, Schulleitungsräumlichkeiten etc.) ist bis auf Weiteres für 

Schülerinnen und Schüler gesperrt. Bei dringenden Anliegen sind bitte die 

entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer anzusprechen oder (bitte nur in dringenden 

Fällen!) der Kontakt mit dem Sekretariat telefonisch aufzunehmen. Ebenso bleibt das 

Arztzimmer geschlossen.  

 Bei auftretender Krankheit o.ä. während des Unterrichts wird die entsprechende Schülerin/ 

der Schüler durch die Lehrkraft nach Hause entlassen. Beachten Sie das beiliegende 

Schreiben zu den Symptomen.  

 Die Mensa und das Kiosk sind wieder geöffnet. Auch hier gilt beim Anstehen die 1,5m –

Abstandsregelung. Die Öffnungszeiten für den Kiosk sind für die jeweiligen Klassenstufen 

wie folgt geregelt:  

o In der ersten großen Pause dürfen nur die Klassenstufen 5, 6 und 7 beim Kiosk 

einkaufen und in der zweiten großen Pause nur die Klassenstufen 8, 9 und 10. 

o Das Essen in der Mensa ist nur nach Vorbestellung möglich.  

 Die weiteren Hygieneregelungen sind selbstverständlich weiterhin zu befolgen und sind 

diesem Schreiben als Anlage beigefügt. 

Wir alle hoffen, dass Corona endlich bald überwunden ist. Mit dem Einhalten der 

Verhaltensregelungen können wir gemeinschaftlich als Erich Kästner-Schule unseren Teil dazu 

beitragen. 

Vielen Dank, herzliche Grüße und ein frohes und gesundes Schuljahr 2020/21!Stephanie 

Dekker, StD’in, Schulleiterin &  Dr.  Gruhn, Sicherheitsbeauftragter 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

bitte füllen Sie diese Bescheinigung bis spätestens 19.08.2020 aus und geben Sie diese über 

Ihr Kind zurück an die Klassenlehrkraft. 

Wir möchten auf diesem Weg für zusätzliche Sicherheit sorgen. Sollten Sie sich in den 

letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten und noch keine Testung 

vorgenommen haben, verweisen wir dringend auf die in diesem Fall derzeit 

vorgeschriebene Corona-Testpflicht. Ihr Kind darf die Schule dann nur mit einem negativen 

Testergebnis, ggf. verbunden mit einem ärztlichen Zeugnis über den im Zusammenhang 

unbedenklichen Gesundheitszustand aber auch grundsätzlich ohne entsprechende 

Symptome wieder besuchen. Ohne entsprechende Nachweise besteht nach Einreise aus 

einem Risikogebiet die Verpflichtung zur häuslichen Absonderung. 

Im Namen der Schulgemeinschaft herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 

………………………………………………………. 

 

Name des Kindes: ___________________________ Klasse: _______ 

 

 Ich versichere, dass mein Kind sich während der Sommerferien nicht in einem 

Risikogebiet für das Coronavirus SARS-CoV-2 aufgehalten hat.  

(Die zu den verschiedenen Zeitpunkten durch das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für 

Gesundheit und das Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat definierten Risikogebiete für 

das Coronavirus SARS-Cov-2 sind u. a. auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts zu finden unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html ) 

 

 Mein Kind hat sich vom _________________ (Zeitraum) in  

 

_______________________ (Land/Region) aufgehalten.  

 

Ein Corona-Test wurde am _______________ durchgeführt und war negativ. 

 

 Mein Kind weist derzeit keine Symptome (bspw. Husten oder Fieber) auf, die auf eine 

mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hindeuten.  

 

__________________________________________________ 
Datum/Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

